
ACHTUNG: Vollständige Grafik und Fördermaßnahme unter  www.haeverlag.de/nae/n_beitrag.php?id=2571 – Nachträglich farblich hinterlegt und größer-.     NT 
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 stark eingeschränkte 

Gehfähigkeit 

 aus mediz. Gründen kein 

öff. Verkehrsmittel/priv. 

PKW nutzbar 

 wie bei Taxi/Mietwagen 
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Oben Teil-Auszug aus Fördermaßnahme der KVN im Ärzteblatt 04 / 2009 Grafik zur Verordnung von Krankenbeförderungen (Kurzform) 

 

Gemäß der Krankentransportrichtlinie Anlage 1 Nr.8 Satz 3, ist das Heben und Tragen von Patienten eine –fachliche 

Betreuung-, die nur in  Krankentransportwagen  (KTW, RTW) zulässig, erbracht werden kann. Die Krankentrage und der 

Tragestuhl sind Medizinprodukte und dürfen bestimmungsgemäß (MPG und MPBetreibV) lt. der Hersteller, nur in 

Rettungsmitteln / Krankenkraftwagen verwendet, und von den dort beschäftigten RS /RA angewendet werden.  

Die Grafik der KVN zeigt auch sehr deutlich, dass es Liegendtransporte in “Behindertenmietwagen“ nicht gibt.  

Die KVN hat somit sehr deutlich und anschaulich dargelegt, dass die Krankentransportrichtlinie die Grundlage ist. 

 (Kommentar Ende)  Wichtiger Hinweis: Vollständige –Fördermaßnahme- unter: www.haeverlag.de/nae/n_beitrag.php?id=2571   Hinweis: NT 

 
K

V
N

 
-
 
I
n

f
o
 
0
4
-
0
9
 

K
u

r
z
f
a
s
s
u

n
g

 
G

r
a
f
i
k
 
 

Eingefügter Hinweis:  Es gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot unter Beachtung der Richtlinie.  Falschverordnungen gefährden nicht nur die Patienten !  Siehe auch die Rückseite ! 
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